Aufgrund § 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) vom 21. April 1993 (SächsGVBl. S. 301), zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 10. Dezember 1998 (SächsGVBl. S. 662) und der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die Form kommunaler Bekanntmachungen (KomBekVO) vom 19. Dezember 1997 (SächsGVBl. S. 19) hat der Gemeinderat der Gemeinde Naundorf in seiner öffentlichen Sitzung am 28.10.99

folgende Satzung beschlossen:

Satzung

über die Form der öffentlichen Bekanntmachung

§ 1

Öffentliche Bekanntmachung

(1)
Öffentliche Bekanntmachungen der Gemeinde Naundorf erfolgen durch 

Abdruck im „Amts- und Informationsblatt der Gemeinde Naundorf“.


Als Tag der Bekanntmachung gilt der Erscheinungstag des „Amts- und


Informationsblattes“.

(2)
Der Tag der Veröffentlichung ist auf dem Original der jeweiligen Bekannt-


machung verbindlich zu vermerken.

§ 2

Ersatzbekanntmachung

Sind Pläne oder zeichnerische Darstellungen, insbesondere Karten, Bestandteile einer Rechtsverordnung oder Satzung, werden sie dadurch öffentlich bekannt gemacht, dass

1. ihr wesentlicher Inhalt in der Rechtsverordnung oder Satzung umschrieben wird

2. sie in der Gemeindeverwaltung, Sitz Hof, zur kostenlosen Einsicht durch jedermann während der Sprechzeiten für die Dauer von mindestens zwei Wochen niedergelegt wird                                                                    und

3. hierauf bei der Bekanntmachung der Rechtsverordnung oder Satzung hingewiesen wird.

§ 3

Notbekanntmachung
(1)
Erscheint eine rechtzeitige Bekanntmachung in der vorgeschriebenen Form


nicht möglich, erfolgt die öffentliche Bekanntmachung durch Abdruck in 


der „Oschatzer Allgemeine Zeitung“.

(2)
Die Bekanntmachung ist unverzüglich nach Wegfall des Hindernisses in 


der vorgeschriebenen Form zu wiederholen, wenn sie nicht durch Zeitablauf


gegenstandslos geworden ist.

§ 4

Ortsübliche Bekanntmachung/Bekanntgabe

(1)
Soweit durch Rechtsvorschrift die ortsübliche Bekanntmachung oder die 


ortsübliche Bekanntgabe erforderlich ist, erfolgt diese durch Abdruck im


„Amts- und Informationsblatt der Gemeinde Naundorf“ oder durch Aus-


hang an den Verkündungstafeln der Gemeinde an nachfolgenden Stellen:



Hof, Gemeindeverwaltung



Naundorf, Außenstelle der Gemeindeverwaltung



Gastewitz, Außenstelle der Gemeindeverwaltung



im vollen Wortlaut während der Dauer von mindestens einer Woche.

(2)
Auf den Aushang und seine Dauer wird im „Amts- und Informationsblatt 


der Gemeinde Naundorf“ oder in der „Oschatzer Allgemeine Zeitung“ hin-


gewiesen.

§ 5

Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Reinhardt, Bürgermeister

Bekannt gemacht am:
05.11.1999

